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Versicherungsschutz für Ehrenamtliche 

Dieses Themengebiet ist sehr umfangreich und kann hier nur angerissen werden. Hinweise auf weiterführende Literatur finden Sie nachfolgend sowie im Literaturverzeichnis der Anleitung zum Aufbau einer Freiwilligenagentur. 

An dieser Stelle werden nur die beiden wichtigsten Versicherungen, der Haftpflicht- und der Unfallversicherungsschutz behandelt.

1.) Haftpflicht

Die meisten privaten Haftpflichtversicherungen kommen nicht für Schäden auf, die im Rahmen einer ehrenamtlichen Tätigkeit eingetreten sind.

Für die Schäden gegenüber Dritten tritt die Vereinshaftpflichtversicherung ein, die jeder Verein abgeschlossen haben sollte. Es muss darauf geachtet werden, dass das persönliche gesetzliche Haftungsrisiko aus der dienstlichen Tätigkeit aller Mitarbeiter – also auch der ehrenamtlichen – mit versichert ist.

Die Haftpflichtversicherung deckt Schadensersatz aus berechtigten Ansprüchen und wehrt unberechtigte Ansprüche ab. 

2.) Gesetzliche Unfallversicherung

Das Versicherungsverhältnis in der gesetzlichen Unfallversicherung als Zweig der Sozialversicherung besteht nicht auf Grundlage eines Vertrages, sondern kraft Gesetz

Mit der Aufnahme ihrer Tätigkeit ist eine soziale Organisation Mitglied der Berufsgenossenschaft, und für ihre haupt- und ehrenamtlich tätigen Mitarbeiter besteht gesetzlicher Unfall- Versicherungsschutz. Der Verein gilt als Unternehmen und ist damit in der Pflicht, sich bei der Berufsgenossenschaft anzumelden und dort Mitglied zu werden, selbst wenn er keinen einzigen Arbeitnehmer hat.

Für Vereine im caritativen Bereich ist die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege zuständig. Diese Vereine sind pflichtversichert in der Berufsgenossenschaft; Ehrenamtliche sind hier automatisch und kostenfrei mitversichert (§ 2 Abs. 1 Nr. 9 SGB III).

Für alle anderen Vereine ist die Verwaltungs-Berufsgenossenschaft zuständig. Hier gilt folgende Regelung: beitragsfrei mitversichert sind Personen, die ,,wie Arbeitnehmer“ tätig sind (wenn auch unbezahlt). Diese Tätigkeiten müssen auf dem Arbeitsmarkt frei zugänglich sein, es darf sich also nicht um Wahlämter handeln oder Tätigkeiten, die sich aus einer mitgliedschaftlichen Verpflichtung ergeben (vgl. § 2 Abs. 2 SGB Vll). Vereinsmitglieder ohne ehrenamtliche Tätigkeit sind nicht durch die Berufsgenossenschaft versichert.

Unfälle sollten der Berufsgenossenschaft auf jeden Fall gemeldet werden, auch wenn keine Gewissheit über Versicherungsschutz besteht: Es gibt zahlreiche Ausnahmen und Sonderregelungen, so dass es sich allemal lohnt, nachzufragen.

Versicherungsschutz, allgemeine Hinweise 

Vorbemerkung: Der Versicherungsschutz für Freiwillige war noch bis vor wenigen Jahren zumeist auf eine gesetzliche Unfallversicherung (inkl. Wegeunfälle) beschränkt für Personen mit Ehrenamts-Funktion im Vereinsvorstand. In den meisten Bundesländern kommen nun zusätzliche vertraglich vereinbarte Versicherungen hinzu, die im Regelfall mit Unfallversicherungsträgern der öffentlichen Hand vereinbart wurden. Auch gibt es ergänzende Unfallversicherungsverträge über die Trägereinrichtungen; vielfach sind deren Gruppenversicherungen für die versicherungspflichtig Beschäftigten auch auf ehrenamtlich Tätige ausgedehnt. Eine zusätzliche Absicherung freiwilliger Tätigkeiten kann über entsprechende Haftpflichtversicherungen erfolgen, wozu sich einige Bundesländer inzwischen entschlossen haben. Auch hier haben verschiedene Träger zusätzliche Sammelversicherungen, wie z.B. eine Vereins-Haftpflicht-Versicherung abgeschlossen (siehe Übersicht am Ende dieses Artikels).

Wegen der Vielzahl möglicher Regelungen in den Bundesländern, der einzelnen Träger und Einsatzstellen sowie der laufenden Entwicklung wird empfohlen, sich jeweils eine verbindliche Auskunft zu den bestehenden Versicherungsformen auf Landesebene bzw. bei der konkreten Trägereinrichtung einzuholen. Die nachfolgend aufgeführten Broschüren können in diesem Zusammenhang lediglich eine erste Orientierung bieten und erlauben keine verbindlichen Aussagen zur Ausgestaltung von Versicherungsleistungen. Weiteren Rat wissen die Auskunftsstellen der Versicherungen, die angegebenen Kontaktadressen auf Landesebene und ggf. lokale Verbraucherschutzstellen.

Auch zum Bestehen und zum Haftungsumfang von Haftpflicht-Versicherungen inkl. Vermögensschaden sollte eine verbindliche Auskunft eingeholt werden. In diesem Zusammenhang ist es ratsam, vor jeder Aufnahme einer freiwilligen Tätigkeit das Vorliegen einer (generell empfehlenswerten) privaten Haftpflicht-Versicherung zu prüfen und sich im Zweifelsfall bei der Versicherung zum Bestand und Haftungsumfang einer Police zu erkundigen. 

Auf die übrigen Sozialversicherungszweige und vereinzelt erforderliche Abgrenzungsfragen zu, Kranken-, Pflege  und Rentenversicherung wird im Folgenden nicht gesondert eingegangen, da die Systematik der Sozialversicherung regelmäßig das Bestehen eines Arbeitsverhältnisses voraussetzt. Eine Versicherungspflicht wird durch die freiwillige Tätigkeit alleine nicht ausgelöst; generell gilt hier die Vermutung, dass der/ die Freiwillige bereits anderweitig (z.B: als Familienmitglied) sozialversichert ist. Zudem besteht für Ehrenamtliche auch die Möglichkeit einer freiwilligen Sozialversicherung.
Zur Arbeitslosenversicherung können unentgeltlich tätige Freiwillige nicht versichert werden; in diesem Zusammenhang ist auch zu beachten, das der Umfang der freiwilligen Tätigkeit für den Bezug einer Leistung wegen Erwerbslosigkeit (Stand 2006) wöchentlich nicht mehr als 15 Stunden umfassen darf. 

Allgemeine Informationen bietet folgende Broschüre: 

Sicher engagiert – Versicherungsschutz im Ehrenamt (30 Seiten, Stand: April 2005)
Hg. Initiative „für mich, für uns, für alle“

c/o Deutscher Sparkassen- und Giroverband

Charlottenstraße 47, 10117 Berlin

Tel.: (030) 20225-255

E-Mail: partner@buerger-engagement.de

www.buerger-engagement.de  
in Zusammenarbeit mit dem Verband öffentlicher Versicherer

Hansaallee 177, 40549 Düsseldorf

Tel.: (0211) 4554-377, E-Mail: info@voevers.de, Internet: www.voev.de 

Download: www.buerger-engagement.de/1_initiative/publikationen/pdfs/Sicher_engagiert.pdf
Informationen zur Unfallversicherung 

Broschüre: Zu Ihrer Sicherheit - Unfallversichert im Ehrenamt (Stand: Januar 2006, 60 Seiten) herausgg. vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales und dem Bundesverband der Unfallkassen). Diese Broschüre ist kostenlos zu bestellen unter Art.-Nr.: A329 beim Herausgeber:
Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS)
Öffentlichkeitsarbeit und Internet
Wilhelmstraße 49
10117 Berlin
Telefon: 03018-527-0
oder als Download über die Seiten des Ministeriums (www.bmas.bund.de), die Adresse lautet: 

http://pdf.bmas.bund.de/bmas/temp/rheit2dUnfallver2d7962cproperty3dpdf2cbereich3dbmas2csprache3dde2crwb3dtrue2epdf/parse.php?d=0001 (Stand März 2007, 58 Seiten)
Einzelne Bundesländer (Beispiele)
Eine allgemeine Übersicht zu bestehenden Versicherungen in den Ländern folgt auf der nächsten Seite. Wegen der vielfältigen Ausgestaltung und wegen der laufenden Aktualisierung der Länderregelungen kann an dieser Stelle keine detaillierte Übersicht wiedergegeben werden, sondern lediglich einige Informationsbeispiele. Hierzu wird empfohlen, die jeweils aktuelle Regelung über die Anlaufstellen zur Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements auf Landesebene (Verzeichnis siehe Anleitung zum Aufbau einer Freiwilligenagenturen, Anhang) oder über die (Unfall-) Versicherungsträger der Länder zu erfragen.
Baden-Württemberg 

Seit Mitte 2006 besteht eine Versicherungsregelung ohne Eigenbeteiligung. Informationen: Versicherungsschutz für bürgerschaftliches und ehrenamtliches Engagement – Haftpflicht  und Unfallversicherung (2006, Faltblatt). Download unter: www.ehrenamt-bw.de/servlet/PB/-s/1qfesg218xiv3v1pj35q11txxhxx1lynata/show/1188278_l1/versicherung_fuer_be_bilder_ansicht_neu.pdf
Bayern: 

Beschluss des Ministerrates im August 2006: Abschluss einer Landesversicherung zur Absicherung von ehrenamtlich engagierten Bürgerinnen und Bürgern gegen Unfall- und Haftpflichtrisiken [Quelle: http://www.stmas.bayern.de/cgi-bin/pm.pl?PM=0610-532a.htm] 

Sachsen-Anhalt::

Unfallversicherungsschutz für ehrenamtlich Tätige (2006), Hg: Unfallkasse Sachsen-Anhalt. Handreichung für Kommunen (14 Seiten) Im Internet unter: www.uksa.de/media/pdf/ehrenamt-uksa.pdf 
Übersicht:
Versicherungsschutz in den Bundesländern
Quelle: 
Deutscher Bundestag (16. Wahlperiode), Ausschuss f. Familie, Senioren, Frauen u. Jugend,
Unterausschuss Bürgerschaftliches Engagement (Protokoll 9 Sitzg. v. 13. Dezember 2006, Anlage 2; Stand 12. Dezember 2006), 

Bestehende Sammelversicherungsverträge für Haftpflicht- und Unfallversicherung
in den Bundesländern (bei unterschiedlichem Umfang und Haftungsvoraussetzungen)
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